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Teilgutachten Forst, Naturschutz, Wildbiologie

Zu Seite 172/173:

Es wird davon ausgegangen, dass Auswirkungen des Vorhabens in Teilbereichen erheblich sind – vorrangig für die Waldflächen und teilweise für die Vogelwelt.

Trotzdem soll in keinem „Umweltmedium“ die Grenze zur bleibenden substantiellen Störung erreicht oder überschritten werden.

Hier werden unklare Sachverhaltsfeststellungen als Grundlage für die rechtliche Beurteilung herangezogen (Was ist erheblich? Was ist bleibend substantiell?).

„Die - teilweise erheblichen - Eingriffe sind deshalb reversibel, da die Wiederaufforstung bzw. Naturverjüngung einerseits und die Ausgleichsmaßnahmen andererseits in Summe den ökologischen Ausgangszustand wieder herstellen.“

Hier wird ein falsches Bild erzeugt. Es ist nicht definiert, was der „ökologische Ausgangszustand“ tatsächlich ist. Aber Waldflächen sollen teilweise eingezäunt werden, neue Randlinien werden entstehen, die Gefahr von Vogelschlag muss durch Leitungsmarkierung verhindert werden und der Wald im Trassenbereich wird nie wieder ein Alter mit hohem Naturschutzwert erreichen (siehe unsere 1. Stellungnahme). Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass sich das Ökosystem im Bereich der Leitungstrasse nach dem Leitungsbau ganz deutlich von dem Zustand davor unterscheiden wird. Der „ökologische Ausgangszustand“ kann also nicht wieder hergestellt werden.

Insgesamt wird aus den Ausführungen zu Ornithologie und Wildbiologie nicht eindeutig ersichtlich ob nun Wildtiere vom Bereich der Leitungstrasse abgehalten werden sollen, oder ob neue attraktive Lebensräume entstehen. 

Wenn der neu entstehende Trassenverlauf für manche Wildtarten attraktiv ist, gleichzeitig aber ein erhöhtes Risiko darstellt, dann entspricht dies der klassischen Definition einer ökologischen Falle.

Zum Gutachten DI Stadelmann:

Der Gutachter stellt fest, dass der Lebensraum entlang der Leitungstrasse nicht verschlechtert wird, sondern sich in vielen Bereichen für waldbewohnende Arten, insbesondere für Tiere mit großem Aktionsradius verbessert.

Zunächst ist dazu bemerken, dass es für viele waldbewohnende Arten im Bereich der Leitungstrasse kein Nistangebot mehr geben wird, da Horstbäume bzw. Baumhöhlen fehlen. Ungewiss ist, ob die Leitungsmarkierung auch zu einer deutlichen Minderung des Vogelschlagrisikos für nachtaktive Vögel führt. Wenn der Leitungsbau nach den Ausführungen von DI Stadelmann für waldbewohnende Arten in vielen Bereichen eine Verbesserung des Lebensraumes herbeiführt, dann stellt sich im Sinne eines ganzheitlichen ökosystemaren Ansatzes die Frage, warum Maßnahmen getroffen werden müssen, um Wildtiere von diesen Flächen fern zu halten (Zäunung), und weshalb Maßnahmen nötig sind um Wildtiere vor Stromschlag und Leitungsanflug zu schützen.

Stadelmann geht davon aus, dass v.a. das Äsungsangebot verbessert wird. Es ist anzunehmen, dass er sich auf Pflanzenfresser (Rehe, Hasen) bezieht. Um eine Verbesserung feststellen zu können, müsste zunächst einmal der Status quo erhoben werden, ansonsten sind objektiv nachvollziehbare Vergleiche der Situation vorher und nachher unmöglich.

Das Äsungsangebot auf der Trasse wird nur kurzfristig erhöht. Wenn erfolgreich Laubmischwald begründet wird, dann schließt sich der Jungwuchs nach wenigen Jahren. Das heißt, es gibt dann in der Dickungsphase kaum noch krautige Pflanzen am Waldboden. Verbissangebot ist zwar noch vorhanden, aber spätestens bei beginnender Stangenholz​phase gibt es nur mehr wenig Nahrungsangebot für Pflanzenfresser. Der Wald erreicht nie die ökologisch wertvolle Altersphase weil er ja bereits vorher schon wieder abgeholzt wird.

Zudem stellt sich ernsthaft die Frage, warum ein großer Aufwand mit der Pflanzung von heimischen Laubhölzern, mit Verbissschutz und Einzäunungen betrieben werden soll, wenn die Waldentwicklung ohnehin nie über das Dickungs- bzw. Stangenholzstadium hinaus möglich ist. Die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen ist sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich zu hinterfragen.

Besonders die Auswirkungen auf das Waldökosystem wurden in unserer ersten Stellungnahme aufgezeigt. Von einer Wiederholung wird hier abgesehen. Die Ausführungen der Sachverständigen beurteilen die Auswirkungen des Leitungsbaues auf das Ökosystem Wald im Gesamten nur sehr lückenhaft. Auf den Großteil unserer Einwände wurde überhaupt nicht eingegangen. 

Zum forsttechnischen Gutachten DI Wögerer:

Auch DI Wögerer spricht davon, dass es durch die geplanten Maßnahmen (Schlägerung von rd. 244 ha Wald) zu einem massiven Eingriff in die ökologischen aber auch ökonomischen Verhältnisse für jeden einzelnen betroffenen Waldbesitzer kommt (S. 30). Andererseits soll seiner Meinung nach die Nachhaltigkeit der Funktionen des Waldbodens durch die Wiederbewaldung mit standortsgerechten Baumarten erhalten bleiben. Gleich anschließend geht er von einer Minderung der Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion innerhalb von 20 Jahren aus. Diese Ausführungen sind nicht schlüssig nachzuvollziehen.

Er geht anschließend nur auf die vier Waldfunktionen der forstlichen Raumplanung (§ 6 Abs. 2 ForstG) ein, berücksichtigt die Lebensraumfunktion des Waldes aber nicht (§1 Abs. 1 ForstG). Nach unserer Meinung wird die Nutzwirkung nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft massiv eingeschränkt, weil die Möglichkeit einer wirtschaftlich nachhaltigen Hervorbringung des Rohstoffes Holz bei einem geringen Jahresgewinn nicht gegeben ist (Jäger, Kommentar zum Forstrecht 2003, Anm. 3 zu § 6 Abs. 2). Die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion entkräftet DI Wögerer damit, dass sich nach der Errichtungsphase eine „sehr interessante und abwechslungsreiche Vegetation“ auf den Schneisenflächen einfinden kann. Eine bestockte Grundfläche hat aber nicht zweifellos Erholungsfunktion, sondern diese muss schlüssig nachgewiesen werden (Jäger, Anm. 1 zu § 6 Abs. 2). Wie weit außerdem das Landschaftsbild unter einer 380 KV-Leitung zur Erholung beiträgt, steht in Frage.

Auch DI Wögerer fordert Einzelbaumschutz oder flächige Einzäunung der Aufforstung mit bodenständigen Laubhölzern. Die Sinnhaftigkeit dieser kostenintensiven Maßnahmen ist fraglich, wenn diese Bäume aber nie das Reifealter erreichen, sondern vorzeitig wieder entfernt werden müssen.

Auf die vorgebrachte Stellungnahme der Steirischen Landesjägerschaft geht DI Wögerer in keinem Punkt ein. Er bezieht sich auf die rechtliche Definition „Wald“ aus dem Österreichischen Forstgesetz, geht dabei aber nicht bzw. nur sehr unvollständig auf die möglichen Auswirkungen des Leitungsbaues auf das „Ökosystem Wald“ insgesamt ein.

Zusammenfassend ist festzustellen:

Die Gutachter betonen, dass der Lebensraum  im Bereich der Leitungstrasse attraktiver wird (z.B. Randlinien, Deckung, Äsung, abwechslungsreiche Vegetation). Es wird unterstellt, dass die Waldfunktionen erhalten bleiben und auch die Artenvielfalt teilweise zunehmen soll. Gleichzeitig müssen Maßnahmen ergriffen werden um diese Pflanzen und Tiere vor den negativen Auswirkungen der Leitung zu schützen bzw. Wildtiere von den Flächen fern zu halten. Die Waldfunktionen sollen während 20 Jahre beeinträchtigt sein, nach 20 bis 30 Jahren werden aber bereits wieder erneut Eingriffe zum Offenhalten der Trasse notwendig sein. 

Es kommt also zu einer empfindlichen Störung im Ökosystem. Daraus ergeben sich bei der Bewertung der Auswirkungen des Leitungsbaues Widersprüche, die eine sachliche Beurteilung in Frage stellen. Zumindest sind die Aussagen der Sachverständigen sehr schwer objektiv nachvollziehbar. Dies führt dazu, dass die sachlichen Grundlagen und Zielsetzungen für eine rechtliche Bewertung im Bescheid nicht ausreichend sind.

Einwendungen, die bereits bei der mündlichen Verhandlung (18. – 20. 10. 2004) in Graz eingebracht wurden.
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Stellungnahme zur 380 KV-Leitung 

Teilgutachten Forst, Naturschutz, Wildbiologie
Die Steirische Landesjägerschaft gibt zum Gutachten und den Aussagen des Sachver​ständigen DI Wögerer, DI Stadelmann und DI Fasching (Verhandlung Stadthalle Graz 19. Okt. 2004 Bereich Forst) folgende Stellungnahme ab:

Auf die Anfrage von Dr. Zeiler bzgl. der ökologischen Wertigkeit des Waldes im Bereich der Trasse der 380 KV-Leitung gibt Herr DI Wögerer die Auskunft, dass er die Auswirkungen des Bauvorhabens auf die betroffene Waldfläche aus ökologischer Sicht positiv bewertet. Auch die Waldfunktionen dieser Fläche sind nach Meinung von DI Wögerer nicht negativ beeinträchtigt. 

Zu dieser Aussage von DI Wögerer ist festzuhalten, dass grundsätzlich größere, noch unzerschnittene Waldflächen im einer Landschaft mit einer insgesamt kleinflächigen Waldstruktur höherwertig einzustufen sind. Geht es um eine ökologische Wertanalyse von Waldflächen, so gelten nach Ammer und Utschik (1988) als Leitkriterien für alle Schichten des Waldes die Naturnähe, der Strukturreichtum und die Seltenheit bestimmter Waldtypen, wobei das Vorkommen wichtiger Indikatorarten zur Abstufung der Bewertung herangezogen werden kann. Scherzinger (1996) führt dazu weiters aus, dass für eine naturschutzrelevante Waldbewertung das Baumalter eine große Rolle spielt. Ein hohes Alter von Bäumen oder Beständen als ein nicht „herstellbares“ Merkmal hat jedenfalls einen hohen Naturschutzwert.

Im Bereich der Leitungstrasse wird ein hohes Alter des Baumbestandes nicht erreicht, auf erheblicher Fläche werden die nachfolgenden Bestände das Dickungsstadium kaum überschreiten, bestimmte Bestandesschichten fehlen von vorn herein. Damit kann die betroffene Fläche zwar lt. Forstgesetz weiterhin als Wald behandelt werden, bestimmte Phasen bzw. Altersstufen der Waldentwicklung werden aber nie erreicht. Da Herr DI Wögerer in seiner Stellungnahme am 19. Okt. 2004 besonders die positiven Auswirkungen des Leitungsbaues hervorgehoben hat, entstand aus unserer Sicht ein stark einseitiges Bild, das weder ausgewogen war, noch objektiv die bestehenden fachlichen bzw. wissenschaftlichen Grundlagen miteinbezogen hat. 

Es ist davon auszugehen, dass es auf der zukünftigen Leitungstrasse kein Altholz mehr gibt, damit gibt es auch keinen nennenswerter Totholzrücklass mehr. Aufgrund des Dichtschlusses in der Dickungs- bzw. Schlusswaldphase ist davon auszugehen, dass die Artenvielfalt insgesamt gering sein wird. Auch wenn mit standortsgerechten Baumarten aufgeforstet werden wird, handelt es sich in der Regel um kurzlebige Bestände mit wenig Struktur (geringe patchiness), geringem Beitrag zur Stabilität des Waldes, mit kurzen Kronen und daraus folgend geringerem Interzeptionsvermögen.

Ausschlaggebend für die faunistische Gesamtdiversität von Wälden ist jedenfalls das Strukturangebot. Waldbestände gleichen Durchschnittalters können durch lückigen Aufbau, Stufigkeit, hohe Altersstaffelung, reiches Totholzangebot etc. sehr viele Vogelarten beherbergen. Da auch typische Waldvögel sich vorwiegend vom Beuteangebot der Wirbellosen und nur in geringem Umfang von der pflanzlichen Biomasse ernähren (Scherzinger 1985, Loske 1988), sind lichte und sonnige Wälder, die das Insektenleben fördern, gleichzeitig die besten Vogelgebiete. Auf der zukünftigen Leitungstrasse ist davon auszugehen, dass der Wald insgesamt kurzumtriebiger genutzt wird bzw. der direkte Bereich unter der Leitung in ca. 10 bis 15-jährigem Intervall freigeschnitten wird. Damit können kurzzeitig immer wieder günstige, offene Freiflächen entstehen, mit dem Dickungsschluss gehen diese Flächen aber jedesmal wieder verloren. 

Herr DI Stadelmann hat in seinen Ausführungen über die wildbiologisch relevanten Fragen im Zusammenhang mit der 380 KV-Leitung den Einfluss der Leitung auf Schalenwild und einige Vogelarten erläutert. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass posiitve Auswirkungen v.a. beim Rehwild zu erwarten sind (Verbesserung der Äsungssituation), und dass negative Auswirkungen (Vogelschlag etc.) durch Maßnahmen (Kennzeichnung der Leitung) stark vermindert werden können. Auch er kommt insgesamt zu dem Schluss, dass keine erheblich negativen Auswirkungen auf jagdbare Wildtiere zu erwarten sind. 

Dazu ist zu bemerken, dass viele Säugetiere, wie auch von Stadelmann selbst angeführt, wegen ihrer hohen Anpassungsfähigkeit bzw. ihrer geringen Habitatspezialisierung deutlich schlechtere Indikatoren als Insekten oder Vögel sind. Soll eine Bewertung stichhaltig sein, so muss dies berücksichtigt werden. Auf Vogelarten, die im Steirischen Landesjagdgesetz unter Wild aufgezählt sind (z.B. Greifvögel und Eulen), ist Stadelmann nicht konkret eingegangen. Die Bewertung ist damit unvollständig. 

Anzumerken ist weiters, dass DI Stadelmann die zukünftige Leitungstrasse insofern positiv bewertet, als sie zu einem zusätzlichen Äsungsangebot für Rehwild beiträgt. Herr DI Wögerer sieht den zu erwartenden Verbissdruck des Rehwildes als negativ, da auch nach seinen Ausführungen zu erwarten ist, dass Laubhölzer bzw. Mischbaumarten im Trassen​bereich einem erhöhten Verbissdruck ausgesetzt sein werden. Beide Sachver​ständigen bewerten den Einfluss des Rehwildes also entgegengesetzt.

Dr. Hans Peter Kollar weist in der Umweltverträglichkeitserklärung (Fachbereich K – Biotope und Ökosysteme) darauf hin, dass die sensibelste Tiergruppe im Zusammenhang mit dem Betrieb der Hochspannungsleitung die Vögel sind. Er geht auch davon aus, dass die bleibenden Auswirkungen lokal als „hoch erheblich“ zu bewerten sind. Es ist für uns nicht nachzuvollziehen wie DI Fasching in einer ökologischen Gesamtbewertung (Vögel, Amphibien und Reptilien, Pflanzen und Lebensräume) die Steiermarkleitung im „Durchschnitt“ die Ökosysteme und Biotope betreffend als umweltverträglich einstufen kann. 

Eine durchschnittliche Bewertung macht im Zusammenhang mit Ökosystemen keinen Sinn. Es gibt Vogelarten im Bereich der geplanten Trasse, für deren Erhaltung sich Österreich im Rahmen der Vogelrichtlinie und anderer internationaler Schutzabkommen verpflichtet hat. Manche dieser Arten kommen nur in sehr geringen Dichten vor, damit sind die Auswirkungen der Leitung, auch wenn dies „nur“ lokal der Fall ist, gravierend. Hier ist es fachlich nicht nachvollziehbar, dass eine Gesamtbewertung in der Pflanzen und Tiere gleichermaßen einbezogen werden, als Grundlage für die „Umweltverträglichkeit“ herangezogen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steirische Landesjägerschaft  i. A.

Dr. Hubert Zeiler

